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Verordnung zum Schutz freilebender Katzen im Gebiet des Kreises 
Wesel vom 08.05.2019 

Aufgrund von § 13b des Tierschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2586), in Verbindung mit § 5 der 
Verordnung über Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen zum 
Erlass von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Tierschutzrechts vom 3. 
Februar 2015 (GV. NRW. S. 212), zuletzt geändert durch Artikel 5 der Verordnung 
vom 27. November 2018 (GV. NRW. S. 629), hat der Kreistag des Kreises Wesel in 
seiner Sitzung am 04. April 2019 folgende Verordnung beschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung dient dem Schutz von freilebenden Katzen vor erheblichen 
Schmerzen, Leiden oder Schäden, die auf eine hohe Anzahl dieser Katzen innerhalb 
des Kreisgebietes zurückzuführen sind. 

(2) Diese Verordnung gilt im gesamten Gebiet des Kreises Wesel. 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung ist eine 

1. Katze: ein männliches oder weibliches Tier der Art Hauskatze (Felis silvestris 
catus), 

2. gehaltene Katze: eine Katze, die von einem Menschen gehalten wird, 
3. Haltungsperson: wer die tatsächliche Bestimmungsmacht über eine Katze in 

eigenem Interesse und nicht nur ganz vorübergehend ausübt, 
4. freilebende Katze: eine Katze, die nicht oder nicht mehr von einem Menschen 

gehalten wird, 
5. Freigängerkatze: eine gehaltene Katze, die unkontrolliert freien Auslauf hat, 
6. fortpflanzungsfähige Katze: eine Katze, die fünf Monate oder älter ist und nicht 

fortpflanzungsunfähig (unfruchtbar) gemacht worden ist. Katzen können 
medikamentell (reversibel) oder chirurgisch (dauerhaft) mittels Sterilisation/ 
Kastration fortpflanzungsunfähig gemacht werden; im Fall des § 5 Absatz 4 
und des  § 6 erfolgt eine dauerhafte Unfruchtbarmachung regelmäßig und 
zweckmäßigerweise durch Kastration, der chirurgischen Entfernung der 
Keimdrüsen (Hoden oder Eierstöcke). 

7. Berechtigte: Natürliche oder juristische Personen, die vom Kreis Wesel zur 
Durchführung von Maßnahmen nach dieser Verordnung zugelassen wurden.  

8. Fundbehörden: die örtlichen Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden. 

 

§ 3 Kennzeichnung und Registrierung 

(1) Die Haltungsperson hat die Freigängerkatze eindeutig und dauerhaft mittels 
Mikrochip oder Tätowierung kennzeichnen und registrieren zu lassen. Die 
Registrierung erfolgt durch Eintrag der Kennzeichnung der Katze sowie Name und 
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Anschrift der Haltungsperson in die kostenfreien Haustierregister TASSO e. V., Otto-
Vogler-Str. 15, 65843 Sulzbach/Ts. oder FINDEFIX Deutscher Tierschutzbund, In der 
Raste 10, 53129 Bonn. Die Haltungsperson hat die für eine entsprechende 
Übermittlung der Tierdaten durch die vorgenannten Haustier-Register an die 
Fundbehörden und den Kreis Wesel notwendige datenschutzrechtliche Einwilligung 
zu erteilen. Im Rahmen der Registrierung werden das Geschlecht, die 
Mikrochipnummer oder Tätowiernummer der Katze sowie der Name und die Anschrift 
der Haltungsperson erfasst. 

(2) Dem Kreis Wesel ist auf Verlangen ein Nachweis über die durchgeführte 
Kennzeichnung und Registrierung vorzulegen. 

 

§ 4 Auslaufverbot für fortpflanzungsfähige Katzen 

(1) Die Haltungsperson hat sicherzustellen, dass fortpflanzungsfähige Katzen, die 
innerhalb des Gebietes des Kreises Wesel gehalten werden, keinen unkontrollierten 
freien Auslauf haben. Kann die Haltungsperson dies nicht sicherstellen, so hat sie die 
Katze fortpflanzungs-unfähig machen zu lassen. 

(2) Auf Antrag kann der Kreis Wesel Ausnahmen von Absatz 1 für Zucht- und/oder 
Rassekatzen genehmigen. 

 

§ 5 Maßnahmen gegenüber Freigängerkatzen 

(1) Freigängerkatzen im Kreisgebiet dürfen durch Berechtigte, die Fundbehörden 
oder den Kreis Wesel zum Zweck der Ermittlung der Haltungsperson in Obhut 
genommen werden. Mit der Ermittlung der Haltungsperson soll unmittelbar nach dem 
Aufgreifen der Katze begonnen werden. 

(2) Ist die Haltungsperson ermittelt und die Katze fortpflanzungsfähig, so kann der 
Kreis Wesel der Haltungsperson regelmäßig aufgeben, das Tier 
fortpflanzungsunfähig machen zu lassen. 

(3) Vor Gewährung eines weiteren unkontrollierten Auslaufs hat die Haltungsperson 
dem Kreis Wesel alsdann eine schriftliche tierärztliche Bestätigung vorzulegen, dass 
die Katze unfruchtbar gemacht wurde. 

(4) Ist eine Freigängerkatze nicht gekennzeichnet und registriert und kann die 
Haltungsperson deswegen nicht ermittelt werden, so dürfen die Fundbehörden die 
Kennzeichnung und Registrierung der Katzen vornehmen lassen. Ist die 
Freigängerkatze noch fortpflanzungsfähig, so dürfen die Fundbehörden darüber 
hinaus Dritte mit der durch eine tierärztlich vorzunehmende Unfruchtbarmachung 
beauftragen. Nach der Unfruchtbarmachung können die Katzen wieder in die Freiheit 
entlassen werden. 

(5) Ein von der Haltungsperson möglicher abweichender Eigentümer bzw. eine 
mögliche abweichende Eigentümerin hat die Maßnahmen nach Absatz 1 bis 4 zu 
dulden. 
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§ 6 Maßnahmen gegenüber freilebenden Katzen 

(1) Berechtigte, die Fundbehörden oder der Kreis Wesel können aufgegriffene 
freilebende Katzen tierärztlich  

1. kennzeichnen, registrieren und  
2. fortpflanzungsunfähig machen lassen.  

Zu diesen Zwecken darf die freilebende Katze in Obhut genommen werden. Im 
Bedarfsfall ist eine weitergehende Kennzeichnung möglich (z.B. Chip oder Ear-
Tipping). Nach der Unfruchtbarmachung kann die freilebende Katze wieder in die 
Freiheit entlassen werden. Die Entlassung in die Freiheit soll an der Stelle erfolgen, 
wo die Katze aufgegriffen worden ist. 

(2) Ist für Maßnahmen nach Abs. 1 das Betreten eines Privat- oder Betriebsgeländes 
durch Personen, die vom Kreis Wesel beauftragt sind, erforderlich, ist der 
Eigentümer oder Pächter verpflichtet, dies zu dulden und den Zugriff auf die 
freilebenden Katzen zu unterstützen.  
 
 
 

§ 7 Auskunftspflichten 

(1) Haltungspersonen haben dem Kreis Wesel die Auskünfte zu erteilen, die zur 
Durchführung der von Maßnahmen nach §§ 5 und 6 dieser Verordnung erforderlich 
sind.  

(2) Berechtigte und Fundbehörden haben dem Kreis Wesel halbjährlich eine 
Aufstellung aller im vorherigen Kalenderhalbjahr im Gebiet gefangenen und 
fortpflanzungsunfähig gemachten Katzen mit Geschlecht und dem jeweiligen Fangort 
vorzulegen. Zur veterinärfachlichen Beurteilung von Schmerzen. Leiden und 
Schäden an freilebenden Katzen sind auf Anforderung die tierärztlichen Rechnungen 
über Behandlungen vorzulegen. 

 

§ 8 Kosten 

Die Kosten der Unfruchtbarmachung sowie der Kennzeichnung und Registrierung 
von Freigängerkatzen nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 trägt die Haltungsperson. 
Im Übrigen trägt die Kosten derjenige, der die Durchführung der kostenpflichtigen 
Maßnahme in Auftrag gibt.  

 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 

1. § 3 Absatz 1 eine Katze nicht eindeutig kennzeichnen und registrieren lässt, 
2. § 3 Absatz 1 die notwendige datenschutzrechtliche Einwilligung nicht erteilt, 
3. § 3 Absatz 2 einen Nachweis auf Verlangen nicht vorlegt, 
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4. § 4 Absatz 1 nicht sicherstellt, dass fortpflanzungsfähige Katzen keinen freien 
Auslauf haben, 

5. § 5 Absatz 2 auf Anordnung die Katze nicht fortpflanzungsunfähig machen 
lässt, 

6. § 5 Absatz 3 vor dem unkontrollierten Auslauf keine schriftliche Bestätigung 
des Tierarztes vorlegt. 

7. § 7 eine erforderliche Auskunft nicht oder nicht vollständig erteilt 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit Geldbußen bis zu 1000 Euro 
geahndet werden. 

§ 10 Übergangsregelung 

Die Pflichten nach § 3 Absatz 1 (Kennzeichnung und Registrierung) und die Pflicht 
nach § 4 (Auslaufverbot) treten innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung in Kraft.  

 

§ 11 Inkrafttreten 

Die Verordnung tritt am 01. Mai 2019 in Kraft. 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Verordnung des Kreises Wesel wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) beim 
Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit der 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden, 
c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
 
 
Wesel, 8. Mai 2019 
 
gez. Dr. Müller  
Landrat 
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Kreiswahlausschuss für die Europawahl am 26.05.2019 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 
 
 
Gem. § 5 Abs. 3 des Europawahlgesetzes gebe ich hiermit bekannt, dass der 

Kreiswahlausschuss für die Europawahl am 

 

Mittwoch, 29.05.2019, um 15.00 Uhr 
in Raum 007 des Kreishauses in Wesel, 

Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, 
 

zusammenkommt, um das Wahlergebnis im Kreis Wesel festzustellen. Die Sitzung 

ist öffentlich. 

 

Wesel, den 03. Mai 2019 

Kreis Wesel 
Der Kreiswahlleiter 
gez. Dr. Rentmeister 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Rene 
Michalsky 
 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Rene Michalsky, letzte 
bekannte Anschrift 46487 Wesel, Hamminkelner Landstr. 205, einen Bescheid über 
eine straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 11.02.2019, Aktenzeichen 36-1-3 
HPF WES-AR133, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 170 während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 30.04.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez. Engel 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn 
Gerardus J W van den Buijs 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Gerardus J W van den 
Buijs letzte bekannte Anschrift Tinnegieterstraat 21, NL-5801 RJ VENRAY den 
Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 14.03.2019- Aktenzeichen 01062151974 
(SB 33) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 257 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 02.05.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Koch 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn 
Heinrich Frericks 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Heinrich Frericks letzte 
bekannte Anschrift Waldstraße 48, 46487 Wesel den Bußgeldbescheid des Kreises 
Wesel vom 01.04.2019- Aktenzeichen 01062205250 (SB 33) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 257 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 02.05.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Koch 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Michael 
Buchenhofer  
 
Der Kreis Wesel - Fachdienst 51-1-1 Unterhaltsvorschuss - hat an Michael 
Buchenhofer, zuletzt wohnhaft An der Feuerwache 8, 45699 Herten eine 
Rechtswahrungsanzeige gemäß § 7  Unterhaltsvorschussgesetz, Aktenzeichen 51-1-
1 UVG 5936-Br, am 03.05.2019 erstellt.  
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen.  
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Fachdienst 51-1-1 
Unterhaltsvorschuss, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 453 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. Das Schriftstück gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung ein Monat vergangen ist.  
 
Wesel, 03.05.2019  
Kreis Wesel  
Der Landrat  
FD 51-1-1 UVG  
Im Auftrag  
gez. Breyer 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn 
Mehmet Söbü 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Mehmet Söbü letzte 
bekannte Anschrift Beethovenlaan 56, NL-5011 LK TILBURG den Bußgeldbescheid 
des Kreises Wesel vom 09.04.2019- Aktenzeichen 01062153039 (SB 11) erlassen. 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 251 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 07.05.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Jüngling 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Baki 
Cem Pfeiffer-Cimen 
 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Baki Cem Pfeiffer-Cimen, 
letzte bekannte Anschrift Markt 19, 47445 Moers, einen Bescheid über eine 
straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 02.05.2019, Aktenzeichen 36-1-3 HPF 
WES-QK348, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 169 während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 07.05.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez. Beißel 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Cezar 
Vasile 
 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Cezar Vasile, letzte 
bekannte Anschrift 47443 Moers, Römerstr. 477, einen Bescheid über eine 
straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 30.04.2019, Aktenzeichen 36-1-3 HPF 
WES-QF923, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 170 während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 08.05.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez. Engel 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Ralf 
Dieter Bosse 
 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Ralf Dieter Bosse, letzte 
bekannte Anschrift 47447 Moers, Dorotheenstraße 1, einen Bescheid über eine 
straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 06.04.2019, Aktenzeichen 36-1-3 HPF 
MO-B270, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 170 während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 08.05.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez. K. Leineweber 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn 
Dumitru Fraitag 
 
Der Kreis Wesel – FD 66-1-1, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten – hat gegen 
Herrn Dumitru Fraitag, letzte bekannte Anschrift: Vereinsstr. 37 in 44793 Bochum, 
am 07.05.2019, Aktenzeichen FD 66/605/00295/2019, einen Bußgeldbescheid 
erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Das Schriftstück kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 66-1-1 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, 
Zimmer 519, während der Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 08.05.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 66-1-1 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten 
gez. Winter 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn 
Dumitru Fraitag 
 
Der Kreis Wesel – FD 66-1-1, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten – hat gegen 
Herrn Dumitru Fraitag, letzte bekannte Anschrift: Vereinsstr. 37 in 44793 Bochum, 
am 07.05.2019, Aktenzeichen FD 66/605/00297/2019, einen Bußgeldbescheid 
erlassen. 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Das Schriftstück kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 66-1-1 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, 
Zimmer 519, während der Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 08.05.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 66-1-1 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten 
gez. Winter 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn 
Dumitru Fraitag 
 
Der Kreis Wesel – FD 66-1-1, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten – hat gegen 
Herrn Dumitru Fraitag, letzte bekannte Anschrift: Vereinsstr. 37 in 44793 Bochum, 
am 07.05.2019, Aktenzeichen FD 66/605/00300/2019, einen Bußgeldbescheid 
erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Das Schriftstück kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 66-1-1 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, 
Zimmer 519, während der Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 08.05.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 66-1-1 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten 
gez. Winter 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Norton 
Ramos Fantinel 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Norton Ramos Fantinel 
letzte bekannte Anschrift Rue Fontgrande Residence 15, F-31130 QUINT 
FONSEGRIVES den Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 04.04.2019- 
Aktenzeichen 01062170154 (SB 11) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 251 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 08.05.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Jüngling 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Cornel 
Lepadatu 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Cornel Lepadatu letzte 
bekannte Anschrift Grefrather Str. 34, 47669 Wachtendonk den Bußgeldbescheid 
des Kreises Wesel vom 29.04.2019- Aktenzeichen 01062053425 (SB 48) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 260 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 08.05.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Burhans 
 
 
KRAFTLOSERKLÄRUNG 
eines Sparkassenbuches 
 
Das von der Sparkasse am Niederrhein 
ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 
3120050681 wird gemäß AVV zum SpkG 
NW Abschnitt 6 Ziffer 6.1 mit dem 
heutigen Tag für kraftlos erklärt, nachdem 
Rechte Dritter auf die Urkunde des am 
07.01.2019 erfolgten Aufgebotes nicht 
angemeldet wurden  
 
Moers, den 03.05.2019 
 
Sparkasse am Niederrhein 
Der Vorstand 

A U F G E B O T  
eines Sparkassenbuches 
 
Für das von der Sparkasse am 
Niederrhein ausgestellte 
Sparkassenbuch Nr. 3007182151 ist 
das Aufgebot beantragt worden. Der 
Inhaber des Sparkassenbuches wird 
aufgefordert, binnen drei Monaten 
nach der Veröffentlichung in den 
Amtsblättern der Städte Moers, 
Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, sowie 
des Kreises Wesel seine Rechte unter 
Vorlage des Sparkassenbuches bei 
uns anzumelden, da das 
Sparkassenbuch anderenfalls nach 
Ablauf der Frist für kraftlos erklärt wird.  
 
Moers, den 03.05.2019 
 
Sparkasse am Niederrhein  
Der Vorstand 
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